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oder anderen Grunde gefällig zeigen will, aber nur Schlimmes fördert
Wer ſich zudem nicht begnügt, ſeine Opuscula im engen Kreiſe nachſich⸗
tiger Umgebung gedulde ſehen, ſondern die Oeffentlichkeit appellirt,
muß ſich auch jene öffentliche Kritik gefallen laſſen, die ſich von jener
angedeuteten, übelangewandten Gefälligkeits⸗Rückſichtnahme eiten zu laſſen,
keineswegs gewillt iſt

Daitle deſ. Pfarrvicar Norbert

Beſtimmungen des bayeriſchen Itaates U  2  ber kirchen⸗
re  1  E Gegenſtände.)

i Eduard Stingl, Präſes HAi aubing, Bayern.
1. äufig werde ich mn letzter Zeit von den Confratres arüber

befragt, wer denn die Blitzableiter auf kirchlichen ebauden
etzen und unterhalten hat Bisher galt CS nämlich In der Praxisals Regel, daß jener den Blitzableiter ſetzen und unterhalten mußte,welcher dem betreffenden ebaude die große Baulaſt tragenatte, eil 10 dieſer das meiſte Intereſſe daran hat, daß das fragliche Gehäude vor Zerſtörung durch Blitz bewahrt erde In neuerer
Zeit aber ehn der Fiscus allenthalben die Anbringung und Unter  2  2
haltung eines Blitzableiters auch bei en Gebäuden ab, bei welchendie große Baulaſt hat und bei denen enſelben immer Unter⸗
halten hat aher die rage wer iſt verpflichtet, den Blitzableiter
zu etzen und zu unterhalten? Hierüber beſteht eine bayeriſche Ver
ordnung Nov 1815, E  E beſa

„1 alle größeren Gemeinde⸗ Stiftungs⸗ und Kirchengebäudeollen mit Blitzableitern verſehen werden; die Koſten naus dem Vermögen der betheiligten Gemeinden, Stiftungen und
*  en zu chöpfen Die Koſten für die (tter auf den Kirchthürmen insbeſondere ollen zur Hälfte aus itteln der V  H, zurHälfte Qus Mitteln der Gemeinden beſtritten werden.“

Dieſe Verordnung „gehört dem öffentlichen Rechte an, iſt mit
Geſetzeskraft verſehen und iſt durch kein ſpäteres Geſetz als aufgehobenErd  en.“ Der oberſte Gerichtshof erkannte unterm 11 Mai 1875,daß die Anbringung und Unterhaltung des Blitzableiters nicht dem⸗
jenigen aufgebürdet werden könne, welcher die Baulaſt bei dem
Gebäude habe, denn die Baulaſt erſtrecke ſich blos auf das für das
betreffende Gebäude als ſolches unumgänglich Nothwendige, aufdas, was zUum Begriffe eines vollendeten, ſeiner Zweckbeſtimmungentſprechenden Baues weſentlich gehöre. Zu den weſentlichen Beſtand⸗theilen eines kirchlichen Gehäudes aber könne der auf demſelben

1) Bgl. Quartalſchrift 1885 188 U. N des Verw  2
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befindliche oder noch etzende Blitzableiter nicht gezählt werden.)
Der Abgeordnete WIIIIr brachte ieſen Gegenſtand u der Sitzung
der Abgeordnetenkammer Febr 1884 zur Sprache Miniſterial⸗
Commiſſär Wiesbeck antwortete Die aterie betreffend die
Setzung von Blitzableitern Cultusgebäuden, wurde bereits durch
Verordnung Im Jahre 1815 geregelt. Ueber die Cultusgebäude
wir die Verordnung noch fort und zwar mit Geſetzeskraft, eil
ſie vor TIa der Verfaſſun ergieng. Die Entſcheidung, ob ein
Cultusgebäude den größeren gehört, iſt den Curatelbehörden n

heimgegeben. Doch wird die rage nicht durch ein obertechniſches
Utd  en  * entſchieden, ondern * iſt der Recurs das Cultus
miniſterium zuläſſig. Die Entſcheidung bezüglich der Koſtenfrage
führte Differenzen. Es ildete ſich die Praxis heraus, daß da,
wo der QU die Baupflicht hat, auch den Blitzableiter unterhielt.
Die Rechtſprechung hat aber eine andere Praxis herbeigeführt. Schon
Im Jahre 1875 utſchied der oberſte Gerichtshof, daß die Baulaſt die
Ich zur Setzung von Blitzableitern nicht un ſich Eine Aen
derung ergebe ſich uL auf Grund von Verjährung, des Herkommens
oder eines Vertrages. Der Verwaltungs⸗Gerichtshof entſchied IM
Jahre 1881 ebenfalls, daß zur Setzung von Blitzableitern keine
privatrechtliche, ſondern eine öffentlichrechtliche, polizeiliche Ver
ung vorliege. In olge dieſer Entſcheidungen Aben die Land
bauämter einfach die betreffenden Beträge aus ihren Etats heraus⸗
geſtrichen Wenn aber der Fiscus auch nicht ſchuldig ſei, dieſe Koſten

tragen, ſo ſie doch tragen, wenn onſt das Gebhäude
Schaden nehmen Urde ES Urde dem Finanzminiſterium nahe
gelegt, die Koſten hiefür ſo ange tragen, als nicht die Gemeinde
adminiſtrativ dazu verhalten werden könne, aber mit Vorbehalt de
Rechtsanſpruches an die Gemeinde und die Stiftungen

amit iſt angedeutet, wann mit Erfolg die Unterhaltung und
Erneuerung des Blitzableiters auf Cultusgebäuden dem Fiscus 3u⸗
geſchoben werden kann, nämlich dann, wenn man ſich auf das Her
E o M oder die 0 un berufen kann, der Seu
immer die Herſtellung und Unterhaltung des Blitzableiters geleiſtet
hat Da dürfte aber ſo chwer nicht ſein, nachdem faſt bis In die
letzten Jahre nach Zugeſtändniß des Miniſterial⸗Commiſſärs der
Fiscus da, wo die Baulaſt hat, auch den Blitzableiter und
unterhielt.

Ob enn geſetzliches Herkommen, das gegenüber dem Geſetze
vom Nov 1815 Giltigkeit hat, anzunehmen ſei, das iſt zu
beurtheilen nach der änge der Dauer des Herkommens und nach
der Wiederholung der Handlungen das Geſetz vom Nov
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1815 Ein oberſtrichterliches Erkenntniß vom AY  V.  Uli 1882* ſagt u
dieſer Beziehung: Eine beſtimmte ege ber die ah der
eweiſe unvordenklicher Verjährung erforderlichen eranlaſſungsfälle
läßt ſich nich aufſtellen, und eS iſt emnach nicht ausgeſchloſſen daß
ſich der Richter von der xiſtenz der Invordenklichkeit eines Zuſtandes
bei dem Vorhandenſein auch nur eines Veranlaſſungsfalles dann
überzeugen kann, Zeit nd mſtände zu der Annahme erech
tigen, daß der als unvordenklich behauptete Zuſtand ſeit den letzten
zwei Menſchenaltern eſtehe Urde demnach auf einem
fraglichen Gehäude der Blitzableiter ſeit 1815 vom Fiscus hergeſtellt
und unterhalten, o ind chon mehr als zwei Menſchenalter ver.
loſſen und eS iſt ein geſetzliches Herkommen gegeben Uebrigens „iſt
im bayr Landre Thl C&P. 15 NTr' beſtimmt, daß
zur Annahme eines Gewohnheitsrechtes der ebrau von V  ahren
erfordert werde, ausgenommen MN Sachen, die Rechte eine mindere
oder mehrere Zeit inſonderheit beſtimmen.“

Die Einrede, der Fiscus habe die Setzung und Unterhaltung
der Blitzableiter blo Aus Liberalität, nicht Opinione necessitatis
geleiſtet, kann nicht gemacht werden; denn das Oberlandesgericht
ünchen ſagt In einem Erkenntniß vom Febr 1882, beſtätiget
Un Erkenntniß des oberſten Gerichtshofes Oet 1882,
n dieſer Beziehung: Nach den bayeriſchen Staatseinrichtungen und
den In Bayern herr Verwaltungsgrundſätzen iſt eS geradezu
undenkbar, daß der königl. Fiscus ſo eit greifende Verpflichtungen“)
erfüllt haben würde, 6  E nicht die Opinio neceessitatis gehabt

Der Fiscus kann nämlich al moraliſche Perſon nuLr durch ſeine
Organe andeln, und dieſe ind zur Freigebigkeit gar nicht berechtiget.

„Beſtrittene Rechtsanſprüche und Verbindlichkeiten bezüglich
der Herſtellung von Blitzableitern auf den Gebäuden der Gemeinden,
Kirchen und Stiftungen ind keine Verwaltungsrechtsſachen Im Sinne
des Artikels des Geſetzes vom Aua 1878, die Errichtung
eines Verwaltungs⸗Gerichtshofes betreffend;“ „die Entſcheidung hier  2
über gehört vor die Gerichte, weil ſich der Anſpruch gegen das
Staatsärar mag erſelbe n An ehung etwaiger ärarialiſcher
au oder eines ſonſtigen Rechtsverhältniſſes geſtellt ſein
auf einen privatrechtlichen te. ſtützt.“?)

2. Ein weiterer Gegenſtand häufiger Anfragen iſt das Ver⸗
hältniß des eutſchen Reichsgeſetzes vom Juni 1883, die
5

*

D.

rankenverſicherung der eiter betreffend, zum bayr
Armengeſetze

D vom I 1869

Blätter Ur Rechtsanw. Bod PS. 366 Oberſtr Erk

und Spanndienſten Entſch V.⸗G 2 Jan 1881 (Bd II
Oet 1882 Es Andelte ſich m gegebenen die Leiſtung von Hand—
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